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Elfte Satzung zur Änderung 

der Prüfungs- und Studienordnung 

für den Masterstudiengang 

Automotive und Mechatronik 

an der Universität Bayreuth 

vom 20. Februar 2023 

Auf Grund von Art. 9 Satz 1 in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und Art. 84 Abs. 2 Satz 1 des 

Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) erlässt die Universität Bayreuth folgende 

Änderungssatzung: 

§ 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Automotive und Mechatronik an der 

Universität Bayreuth vom 1. Oktober 2014 (AB UBT 2014/057), die zuletzt durch Satzung vom 

9. Januar 2023 (AB UBT 2023/002) geändert worden ist, wird im Anhang 1 wie folgt geändert: 

1. Der Pflichtbereich wird wie folgt geändert: 

a) In der Modulzeile „KE – Kraftstoffe und Emissionen“ wird der Wortlaut in der fünften Spalte 

wie folgt gefasst: „Portfolioprüfung: schriftliche Prüfung (Gewichtung 100%) und Testat 

(unbenotet)“ 

b) In der Modulzeile „FP – Forschungspraxis“ werden in der fünften Spalte nach dem Wort 

„Vorträgen“ die Wörter „oder Publikationen“ eingefügt. 

2. Der Wahlpflichtbereich FK wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wortlaut wird folgender Satz eingefügt: 

„Das Angebot der nachfolgend angegebenen Wahlpflichtmodule kann nicht jedes 

Semester vollständig gewährleistet werden.“ 
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b) Im „Kompetenzfeld Motor“ wird nach der Modulzeile „CV – Chemische Verfahrenstechnik“ 

folgende Modulzeile eingefügt: 

„RK Reaktionstechnik und Katalyse 5 7 Portfolioprüfung: 

schriftliche Prüfung 

(Gewichtung 100 %) und 

Testat (unbenotet)“ 

c) Im „Kompetenzfeld Mechanische Systeme“ wird folgende Modulzeile angefügt: 

„WL Wellen 4 4 Mündliche oder schriftliche 

Prüfung“ 

d) Im „Kompetenzfeld Konstruktion und Produktion“ wird in der Modulzeile „FO – Methoden 

der Fabrikoptimierung“ der Wortlaut in der fünften Spalte wie folgt gefasst:   

„Schriftliche Prüfung“ 

e) Im „Kompetenzfeld Mechatronik“ wird nach der Modulzeile „BMS - Batterie-Management-

Systeme“ folgende Modulzeile eingefügt: 

„MC Mikrocontroller II 3 5 Portfolioprüfung:   

benoteter Code-Test 

(Gewichtung 50 %) und 

benoteter Praktikumsbericht 

(Gewichtung 50 %)“ 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 21. Februar 2023 in Kraft. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 08. Februar 2023 

und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 16. Februar 2023,  

Az. A 3396/0 - I/1. 

Bayreuth, 20. Februar 2023  UNIVERSITÄT BAYREUTH 
  DER PRÄSIDENT 

   
  Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 20. Februar 2023 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 20. Februar 2023 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 20. Februar 2023. 
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